
 
 

Seite 1 
 

Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 20.05.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.21.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/21 (706) - Sondergebiet Mehr-
zweckhalle Am Sportpark -Hier: Einleitung des Verfahrens 
0121/2021 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

Herr Fritzsche weist auf den eingereichten Fragenkatalog gemäß § 5 Absatz 4 der Ge-
schäftsordnung des Rates hin und hofft auf eine parallele Beantwortung im Rahmen des 
Verfahrens. 
 

Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Hagen stimmt dem Antrag des Vorhabenträgers vom 26.03.2021 zu 
und beschließt die Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3/21 (706) 
– Sondergebiet Mehrzweckhalle Am Sportpark – gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zuletzt 
gültigen Fassung. 
 
 
Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Hagen Mitte an der Stadionstraße / Am Sportpark 
und beinhaltet in der Gemarkung Hagen, Flur 1, Flurstück 815 und teilweise die Flurstü-
cke 854, 917 und 927. In dem im Sitzungssaal aufgehängten Plan ist der Geltungsbereich 
eindeutig dargestellt. Dieser Plan ist Bestandteil des Beschlusses.  
 
 
Nächster Verfahrensschritt 
 
Als nächster Verfahrensschritt wird im Sommer 2021 die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und der Träger öffentlicher Belange durchgeführt.   
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
X  Einstimmig beschlossen 
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